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Mit dem am 1.7.2020 von der Bundesregierung beschlossenen Gesetzent-
wurf sollen die Richtlinienvorgaben zur Restschuldbefreiung umgesetzt 
werden. Nachfolgend die wichtigsten Punkte im Überblick:

• Das Verfahren soll im Regelfall von 6 Jahren auf 3 Jahre verkürzt werden.
• Die Regelungen gelten nicht nur für unternehmerisch tätige Schuldner, sondern 

auch für Verbraucher.
• Die Tilgung der Verbindlichkeiten in einer bestimmten Höhe ist nicht mehr erfor-

derlich.
• Schuldner müssen jedoch auch weiterhin bestimmten Pfl ichten und Obliegenheiten 

nachkommen, um eine Restschuldbefreiung erlangen zu können, z. B. einer Erwerbs-
tätigkeit nachgehen oder sich um eine solche bemühen.

• In der sog. Wohlverhaltensphase sollen Verbraucher stärker zur Herausgabe von 
erlangtem Vermögen herangezogen werden. Außerdem wird ein neuer Grund zur 
Versagung der Restschuldbefreiung geschaffen, wenn in der Wohlverhaltensphase 
unangemessene Verbindlichkeiten begründet werden.

Die Verfahrensverkürzung soll für Verbraucher zunächst bis zum 30.6.2025 befristet 
werden, um etwaige Auswirkungen auf das Antrags-, Zahlungs- und Wirtschaftsverhal-
ten von Verbrauchern beurteilen zu können. Die Verkürzung des Verfahrens soll insge-
samt nicht dazu führen, dass ein Schuldner im Falle einer erneuten Verschuldung auch 
schneller zu einer zweiten Restschuldbefreiung kommen kann. Daher wird die derzeitige 
zehnjährige Sperrfrist auf elf Jahre erhöht und das Restschuldbefreiungsverfahren in 
Wiederholungsfällen auf fünf Jahre verlängert.
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Die Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens auf drei Jahre soll für alle Insol-
venzverfahren gelten, die ab dem 1.10.2020 beantragt werden. Damit können auch die-
jenigen Schuldner bei einem wirtschaftlichen Neuanfang unterstützt werden, die durch 
die Corona-Pandemie in die Insolvenz geraten sind. Für Insolvenzverfahren, die ab dem 
17.12.2019 beantragt wurden, soll das derzeit sechsjährige Verfahren monatsweise ver-
kürzt werden.

Verbraucherkreditverträge müssen in klarer und prägnanter Form die Mo-
dalitäten für die Berechnung der Widerrufsfrist angeben. Dieses wird nicht 
erfüllt, wenn auf unterschiedliche Paragrafen im nationalen Recht verwie-
sen wird.

Die Richter am Europäischen Gerichtshof (EuGH) hatten zu dieser Problematik folgenden 
Sachverhalt zur Entscheidung vorliegen: Im Jahr 2012 nahm ein Verbraucher bei einer 
Bank einen grundpfandrechtlich gesicherten Kredit über 100.000 € mit einem bis zum 
30.11.2021 gebundenen Sollzinssatz von 3,61 % pro Jahr auf.

Der Kreditvertrag sah vor, dass der Darlehensnehmer seine Vertragserklärung innerhalb 
von 14 Tagen widerrufen kann und dass diese Frist nach Abschluss des Vertrags zu lau-
fen beginnt, aber erst, nachdem der Darlehensnehmer alle Pfl ichtangaben erhalten hat, 
die eine bestimmte Vorschrift des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs vorsieht. Diese 
Angaben, deren Erteilung an den Verbraucher indessen für den Beginn der Widerrufs-
frist maßgeblich ist, führt der Vertrag somit nicht selbst auf. Er verweist lediglich auf 
eine deutsche Rechtsvorschrift, die selbst auf weitere Vorschriften des deutschen Rechts 
verweist.

Anfang 2016 erklärte der Verbraucher gegenüber der Bank den Widerruf seiner Vertrags-
erklärung. Die Bank war der Ansicht, dass sie den Verbraucher ordnungsgemäß über 
sein Widerrufsrecht belehrt hatte und die Frist für die Ausübung dieses Rechts bereits 
abgelaufen war.

Im o. g. Fall stellte der EuGH fest, dass der im fraglichen Vertrag enthaltene Verweis 
auf die deutschen Rechtsvorschriften nicht dem Erfordernis genügt, den Verbraucher in 
klarer und prägnanter Form über die Frist und die anderen Modalitäten für die Ausübung 
des Widerrufsrechts zu informieren.

Anmerkung: Ist die Belehrung über den Beginn der Widerrufsfrist ungültig, kann ein 
Verbraucher ggf. den Widerruf noch nach der beabsichtigten Frist erklären.

Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (LAG) hat mit Urteil vom 
4.6.2020 entschieden, dass Arbeitnehmer nicht zu einer Zeiterfassung per 
Fingerabdruck-Scanner verpfl ichtet sind. 

Zu dieser Entscheidung lag dem Gericht folgender Sachverhalt vor: Ein Arbeitgeber 
führte ein Zeiterfassungssystem ein, das mit einem Fingerabdruck-Scanner bedient 
wird. Das eingeführte System verarbeitet nicht den Fingerabdruck als Ganzes, sondern 
die Fingerlinienverzweigungen (Minutien). Der Arbeitnehmer lehnte eine Benutzung 
dieses Systems ab. Der Arbeitgeber erteilte ihm deshalb eine Abmahnung.

Das LAG führte aus, dass der Arbeitnehmer dieses Zeiterfassungssystem nicht nutzen 
muss. Auch wenn das System nur Minutien verarbeitet, handelt es sich um biometrische 
Daten. Eine Verarbeitung solcher Daten ist nach der Datenschutzgrundverordnung (DS-
GVO) nur ausnahmsweise möglich. Eine solche Ausnahme kann hier nicht festgestellt 
werden. Entsprechend war eine Erfassung ohne Einwilligung des Arbeitnehmers nicht 
zulässig. Die Weigerung der Nutzung stellte deshalb keine Pfl ichtverletzung dar, sodass 
der Arbeitnehmer die Entfernung der Abmahnung aus der Personalakte verlangen durfte. 

Bietet der Arbeitgeber in einer Stellenanzeige eine „zukunftsorientierte, 
kreative Mitarbeit in einem jungen, hochmotivierten Team“, so liegt hierin 
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eine Tatsache, die eine Benachteiligung des nicht eingestellten 61-jährigen Bewerbers 
wegen des Alters vermuten lässt.

Dieser Hinweis enthält regelmäßig nicht nur die Botschaft an potentielle Stellenbe-
werber, dass die Mitglieder des Teams jung und deshalb hochmotiviert sind. Eine solche 
Angabe in einer Stellenanzeige kann aus der Sicht eines objektiven Empfängers zudem 
regelmäßig nur so verstanden werden, dass der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer sucht, 
der in das Team passt, weil er ebenso jung und hochmotiviert ist wie die Mitglieder des 
vorhandenen Teams.

Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg (LAG) hatte in einem Fall zu 
entscheiden, in dem einem Arbeitnehmer antragsgemäß im Jahr 2015 an 
18 Tagen und im Jahr 2016 an 13 Tagen halbe Urlaubstage gewährt wurden. 
Im Jahr 2017 teilte der Arbeitgeber mit, dass er ihm zukünftig nicht mehr als 
6 halbe Tage pro Jahr gewährt. 

Nach dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) sind bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs 
die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu berücksichtigen, es sei denn, dass ihrer Be-
rücksichtigung dringende betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer Arbeit-
nehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen. 
Ferner ist der Urlaub zusammenhängend zu gewähren, es sei denn, dass dringende be-
triebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Teilung des Ur-
laubs erforderlich machen.

Ein Urlaubswunsch, der auf eine Zerstückelung und Atomisierung des Urlaubs in Kleinst-
raten gerichtet ist, muss nicht erfüllt werden. Eine solche Urlaubsgewährung wäre nicht 
geeignet, die Urlaubsansprüche des Arbeitnehmers zu erfüllen. 

Das BUrlG kennt keinen Rechtsanspruch auf halbe Urlaubstage bzw. Bruchteile von Ur-
laubstagen. Von obigen Grundsätzen kann für die Urlaubsansprüche, die den gesetz-
lichen Mindesturlaub übersteigen, durch vertragliche Vereinbarung abgewichen werden. 
Vor diesem Hintergrund entschieden die LAG-Richter zugunsten des Arbeitgebers. 

Freie Mitarbeiter können als abhängig Beschäftigte gelten, wenn sie kein 
unternehmerisches Risiko tragen. Zu diesem Schluss kamen die Richter des 
Hessischen Landessozialgerichts (LSG) in einem Urteil vom 5.3.2020.

Grundlegend für das Urteil war der Fall einer Physiotherapeutin, die in einer Praxis als 
freie Mitarbeiterin arbeitete. Sie war an keinerlei Praxiskosten beteiligt und erhielt den 
Großteil ihrer benötigten Arbeitsmaterialien über die Praxis. Behandlungen rechnete die 
Physiotherapeutin über das Abrechnungssystem der Praxisinhaberin ab. Diese erhielt 
30 % der jeweils generierten Einnahmen. 

Auf Antrag der freien Mitarbeiterin stellte die Deutsche Rentenversicherung (RV) fest, 
dass es sich bei der Beschäftigung um ein abhängiges und somit sozialversicherungs-
pfl ichtiges Beschäftigungsverhältnis handelt. Dagegen wehrte sich die Praxisinhaberin. 

Das LSG entschied zugunsten der RV und begründete dies unter anderem damit, dass 
die Mitarbeiterin, obwohl nicht weisungsgebunden und selbstbestimmt arbeitend, in die 
Organisation der Praxis eingebunden war. Kontakt zu Patienten hatte die Mitarbeiterin 
ausschließlich durch die Praxis bekommen. Behandlungsverträge der Patienten wurden 
mit der Praxisinhaberin und nicht mit der Mitarbeiterin geschlossen. Somit hatte die 
Mitarbeiterin weder ein eigenes Unternehmerrisiko zu tragen, noch laufende Kosten, 
wie etwa Miete oder Personalkosten. Darüber hinaus war die Frau nicht unternehme-
risch auf dem Markt tätig.

Versicherte haben Anspruch auf Krankengeld, wenn es nach ärztlichem 
Zeugnis erforderlich ist, dass sie zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pfl ege 
ihres erkrankten und versicherten Kindes der Arbeit fernbleiben, eine andere 
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in ihrem Haushalt lebende Person das Kind nicht beaufsichtigen, betreuen oder pfl egen 
kann und das Kind das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert und auf 
Hilfe angewiesen ist. 

Anspruch auf Krankengeld besteht in jedem Kalenderjahr für jedes Kind längstens 
für 10 Arbeitstage, für alleinerziehende Versicherte längstens für 20 Arbeitstage. Der 
Höchstanspruch bei mehreren erkrankten Kindern besteht für Versicherte für nicht mehr 
als 25 Arbeitstage, für alleinerziehende Versicherte für nicht mehr als 50 Arbeitstage je 
Kalenderjahr.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung beschlossen, dass das Kin-
derkrankengeld im Jahr 2020 für 5 weitere Tage pro Elternteil (bei Alleinerziehenden 
10 Tage) gewährt wird.

Wenn beide Elternteile gesetzlich krankenversichert sind, können sie sich auch gegen-
seitig den Anspruch auf Kinderkrankengeld übertragen und entscheiden, wer von Beiden 
das kranke Kind betreut.

Anmerkung: Da der Versicherungsschutz einer privaten Krankenversicherung in der Re-
gel keinen Anspruch auf Kinderkrankengeld umfasst, hat ein privatversicherter Elternteil 
hier keinen Anspruch auf unbezahlte Freistellung.

Ein familiengerichtlich geregelter Umgang des Kindes mit dem anderen El-
ternteil darf ohne rechtfertigende Änderungsentscheidung des Familienge-
richts nicht unter Hinweis auf die Kontaktbeschränkungen wegen der Ver-
breitung des Corona-Virus verweigert werden. Gegen einen Elternteil, der 
den Umgang gleichwohl nicht gewährt, kann ein Ordnungsgeld verhängt 

werden, entschied das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mit seinem Beschluss v. 
8.7.2020. Der Umgang zwischen dem nicht betreuenden Elternteil und dem Kind gehört 
zum absolut notwendigen Minimum zwischenmenschlicher Kontakte und erfüllt damit 
einen Ausnahmetatbestand.

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seinem Urteil vom 9.7.2020 ent-
schieden, dass inländische Apotheken ihren Kunden beim Erwerb verschrei-
bungspfl ichtiger Arzneimittel keine Vorteile in Form von Sachleistungen 
(z. B. eine Rolle Geschenkpapier, ein Paar Kuschelsocken oder Gutscheine) 
versprechen und gewähren dürfen.

Ein Apotheker verstößt gegen die arzneimittelrechtliche Preisbindung, wenn er seinen 
Kunden für den Erwerb eines rezeptpfl ichtigen Arzneimittels eine Sachzuwendung ver-
spricht und gewährt. Versandapotheken mit Sitz im EU-Ausland können jedoch im Falle 
des Versands an Kunden in Deutschland Rabatte und Boni auf verschreibungspfl ichtige 
Arzneimittel gewähren. Angesichts des bislang geringen Marktanteils der ausländischen 
Arzneimittelversender an der Abgabe von rezeptpfl ichtigen Arzneimitteln in Deutsch-
land ist die Preisbindung für die inländischen Apotheken weiterhin zumutbar.
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 Basiszinssatz: seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = –0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = –0,73 %
 (§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

 Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
 (§ 288 BGB seit 1.1.2002) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
  (abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8-%-Punkte
  (abgeschlossen ab 29.7.2014):  Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

 Verbraucherpreis- 2020: August = 106,0; Juli = 106,1; Juni = 106,6; Mai = 106,0; April = 106,1; März = 105,7;  
 index: 2015 = 100 Februar = 105,6; Januar = 105,2
  2019: Dezember = 105,8; November  = 105,3;  Oktober = 106,1; September = 106,0
   Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! 
  Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
 Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


